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Satzung des Bundesverbandes der Partei 

,,Partei fbr Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenfördenmg und basisdemokratische Initiative« 
-DiePARTEI-

Vom 9. November2004 

§ 1 -Zweck 

(1) 
Die P ARTEi fOr Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Innere Sicherheit (Die P ARTEi) ist eine 
PARTEI im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt 
Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts und des 
Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates, einer modernen föderalen 
Ordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische 
Bestrebungen jeder Art lehnt Die P ARTEi entschieden ab. 

(2) 
Der Sitz der PARTE! ist Berlin. Dort befindet sich auch die Bundesgeschllftsstelle. Landesverbände fbhren den 
Namen Die PARTEI verbunden mit dem Namen des jeweiligen Bundeslandes. 

(3) 
Das Tätigkeitsgebiet der PARTEI ist die Bundesrepublik Deutschland. 

§ 2 - Mitgliedschaft 

(1) 
Jeder, der in Deutschland lebt, kann Mitglied der PARTEI werden, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat und die 
Grundsätze und die Satzungen der PARTEI anerkennt. Personen, die infolge Richterspruchs dieAmtsfllhigkeit, die 
Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besitzen, können nicht Mitglied der P ARTEi sein oder werden. 

(2) 
Mitglied der PAR TEi können nur natürliche Personen sein. Die Bundespartei filhrt eine zentrale Mitgliederdatei. 

(3) 
Die gleichzeitige Mitgliedschaft in· der PARTEI und bei einer anderen mit ihr im Wettbewerb stehenden Partei oder 
Wählergruppe ist nicht ausgeschlossen. Lediglich die Mitgliedschaft in einer Organisation oder Vereinigung, deren 
Zielsetzung den Zielen der P ARTEi widerspricht, ist nicht zulässig. 

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) 
Die Mitgliedschaft in der PARTEI wird aufgrund dieser Satzung erworben. Die Mitgliedschaft wird zunächst 
unmittelbar bei der Bundespartei erworben. Nach Gründung von Landsverbänden kann bestimmt werden, daß die 
Mitgliedschaft in der PARTEI aufgrund der entsprechenden Satzung des jeweiligen Landesverbandes erworben wird. 



(2) 
Die Aufuahme setzt voraus, daß das aufzunehmende Mitglied im Bereich der aufuehmenden Gliederung (Bundes
oder Landsverband) einen Wohnsitz hat und nicht schon Mitglied der PAR TEi ist. 

(3) 
Bei Wohnsitzwechsel von einem in ein anderes Bundesland geht die Mitgliedschaft über. Hat ein Mitglied mehrere 
Wohnsitze,bestimmt es selbst, wo es Mitglied ist. Das Parteimitglied hat den Wohnsitzwechsel tmverzüglich dem 
Bundesverband anzuzeigen. 

(4) 
Über Aufuahmeanträge von Deutschen, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, entscheidet der 
Bundesvorstand. 

(5) 
Jedes Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis. 

§ 4 - Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) 
Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung und der Satzung seines Landesverbandes 
die Zwecke der PARTEI zu fördern und sich an der politischen und organisatorischen Arbeit der P ARTEi zu 
beteiligen. 

(2) 
Über Interna ist Verschwiegenheit zu wahren. 

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

(2) 

1. Tod, 
2. Austritt, 
3. Verlust oder Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, 
5. Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern, 
6: Parteiausschluss. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis zurllckzugeben. Ein Anspruch auf Rückzahlung von 
Beiträgen besteht nicht. 

§ 6 - Ordnungsmaßnahmen 

.(1) 
Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung der P ARTEi und fügt ihr damit 
Schaden zu, so können folgende Ordnungsmaßnahmen verhängt werden: 

1. Verwarnung, 
2. Veiweis, 
3. Enthebung von einem Parteiamt, 
4. Aberkennung der Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden 
5. Ausschluss 



(2) 
Ein Mitglied kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die 
Grundsätze oder die Ordnung der PAR TEi verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. 

' (3) ' 
Die parlamentarischen Gruppen der PARTEI sind gehalten, ein rechtskräftig ausgeschlossenes oder ein 
ausgetretenes Parteimitglied aus_ ihrer Gruppe auszuschließen. 

(4) 
Die in Absatz 1 genannten Ordnungsmaßnahmen werden vom Bundesvorstand angeordnet. Der Vorschrift des § 10 
Absatz 5 des Parteiengesetzes (PartG) ist unbedingte Beachtung zu schenken. 

(5) 
Folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete Gebietsverbände sind möglich: 

l. Auflösung 
2. Ausschluß 
3. Amtsenthebung ganzer Organe nachgeordneter Gebietsverbände 

(6) 
Ober die Ordnungsmaßnahmen i.S.d. § 6 Absatz 5 entscheidet der Bundesparteitag auf Antrag des Bundesvorstandes 
mit einfacher Mehrheit. 

§ 7 - Gliederung 

(1) 
Die P ARTEi gliedert sich in Landesverbände. Die Landesverbände können nach ihren örtlichen Bedürfnissen 
Untergliederungen schaffen. Innerhalb der staatsrechtlichen Grenzen eines Landes gibt es nur einen Landesverband. 

(2) 
Die weitere Untergliederung erfolgt in Ortsverbände, Kreis- und Bezirksverbände. 

(3) ' 
Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht wirtschaftlich betätigen. 

§ 8 - Bundespartei und Landesverbände 

(1) 
Die Landesverbände sind verpflichtet, alles zu tun, um die Einheit der PARTEI zu sichern, sowie alles zu 
unterlassen, was sich gegen die Grundsätze, die Ordnung oder das Ansehen der P ARTEi richtet. Sie haben auch ihre 
Organe zu einer gleichen V erbaltensweise anzuhalten. 

(2) 
Verletzen Landesverbände, ihnen nachgeordnete Gebietsverbände oder Organe diese Pflichten, ist der 
Bundesvorstand berechtigt und verpflichtet, die Landesverbände zur Einhaltung dieser Pflichten aufzufordern. 

§ 9 - Organe der Bundespartei 

(1) 
Organe sind der Vorstand, der Bundesparteitag und die Gründungsversammlung. 

(2) 



Der Bundesvorstand vertritt die PARTEI nach innen und außen. Er führt die Geschäfte auf Grundlage der Beschlüsse 
der Parteiorgane. 

(3) 
Dem Bundesvorstand gehören sechs Mitglieder an: 

1. Ein Vorsitzender, 
2. ein stellvertretender Vorsitzender, 
3. der politische Geschäftsführer, 
4. der Bundesschatzmeister und 
5. zwei weitere Mitglieder 

(4) 
Die Mitglieder des Vorstandes werden voui Bundesparteitag oder der Gründungsversammlung in geheimer Wahl :für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

(5) 
Der Bundesvorstand tritt mindestens zwei mal jährlich zusammen. Er wird vom Bundesvorsitzenden oder bei dessen 
Verhinderung von einem seiner Stellvertreter schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen. Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch 
kurzfristiger erfolgen. 

(6) 
Auf Antrag eines Fünftels der Parteimitglieder kann der Vorstand zum Zusammentritt aufgefordert und aktuellen 
Fragestellungen befasst werden. 

(7) 
Der Bundesvorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der Beschlüsse des 
Bundesparteitages bzw. der Gro.ndungsversammlung. 

(8) 
Der Bundesparteitag tagt jährlich. Die Einberufung folgt den Regularien der Absätze 5 und 6 mit der Maßgabe, daß 
die Einberufungsfrist 6 Wochen zu betragen hat Bundesparteitage werden bis zum 31. De:ze.mber 2006 als 
Mitgliederversammlungen abgehalten. Ab dem 1. Januar 2007 werden die Bundesparteitage als Vertreter
versammlungen abgehalten, wenn die Anzahl der Parteimitglieder über 10 .000 liegt In diesem Falle wird die 
Zusammensetzung der Vertreterversammlungen rechtzeitig durch Satzungsänderung festgelegt. Der Bundesparteitag 
beschließt mit einfacher Mehrheit über die in§ 9 (insb. §9 Abs. 3) des Parteiengesetzes (PartG) niedergelegten 
Angelegenheiten. Die Beschlüsse werden durch eine mindestens zweiköpfige, vom Parteitag gewählte 
Tagungsleitung beurkundet. Der Parteitag wird einberufen durch schriftliche Einladung der Mitglieder (Fax/e--mail 
genügt). Alternativ dazu kann die Einberufung über Ankündigungen auf der Partei-Homepage und in dem 
Parteiorgan erfolgen. Gleiches gilt fhr außerordentliche Mitgliederversammlungen. 

(9) 
Die Gründungsversammli.mg tagt nur einmal. am 2. August 2004. 

§ 10 - Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen 

(1) 
· Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der Wahlgesetze und 
der Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebietsverbände. 

(2) 
Landeslistenbewerber sollen ihren Wohnsitz im entsprechenden Bundesland haben, Kreisbewerber im 
entsprechenden Wahlkreis. 



§ 11 - Zulassung von Gästen 

(1) 
Der Bundesparteitag, der Bundesvorstand und die Gründl.lllgsversammlung können durch Beschluss Gäste zulassen. 

(2) 
Ein Stimmrecht haben die Gäste nicht. 

§ 12 -Satzungsllnderung 

(1) 
Änderungen der Bwidessatzung können nur von einem Bundesparteitag mit einfacher Mehrheit beschlossen 
werden. Besteht das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei Parteitagen, so kann die Satzung 
auch gelln,dert werden, wenn mindestens 50 % der Parteimitglieder sich mit dem Antrag/den Anträgen auf Änderung 
schriftlich einverstanden erklären (Fax/e-mail genügt). 

(2) 
Über einen Antrag auf Satzungsllnderung kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier Wochen vor 
Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand eingegangen ist. 

(3) 
Die beigefügte Finanzordnung ist Teil dieser Satzung. 

§ 13 - Auflösung wid Verschmelzung 

(1) 
Die Auflösung der B1.llldespartei oder ihre Verschmelzung mit einer anderen . Partei kann nur durch einen Beschluss 
des Bundesparteitages mit einer Mehrll.eit von drei Vierteln der zum Bundesparteitag Stimmberechtigten beschlossen 
werden. Die gleiche Mehrll.eit erfordert eine Anderung des Programms der PARTEI. 

(2) 
Die Auflösung eines Landesverbandes kann durch einen Beschluss des Bundesparteitages mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der zum Bundesparteitag Stimmberechtigten beschlossen werden. Ein solcher Beschluß muß d'orch 
eine Urabstimmung unter den Mitgliedern bestätigt werden. Die Mitglieder äußern ihren Willen im Zusammenhang 
mit der Urabstimmung schriftlich (Fax genügt, Urabstimmungsformular wird versandt bzw. auf der Partei
Homepage zum Download bereitgestellt 

(3) 
Die Landesverbande haben eine Bestimmung in ihrer Satzung aufzunehmen, wonach Beschlüsse über ihre 
Auflösung oder Verschmelzung zur Rechtskraft der Zustimmung eines Bundesparteitages bedürfen. 

§ 14 - Verbindlichkeit dieser Bundessatzung 

(1) 
Die Satzung der Landesverbllnde und ihrer Untergliederungen müssen mit den grundsätzlichen Regelungen dieser 
Satzung übereinstimmen. 

(2) 
Die Partei führt einen Namen und eine Kurzbez.eichnung.Der Name lautet Partei fi1r Arbeit, Rechtsstaat; Tierschutz, 
Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Die Kun:bezeichnung lautet: Die PAR TEL Das Wort PARTEI 
steht dabei als Akronym fi1r den Namen der Partei. 



§ 15 - Parteiämter 

(1) 
Die nicht beruflich ausgeübten Funktionen und Tätigkeiten in der Partei sind Ehrenämter. Eine Vergütung für 
ehrenamtliche Tätigkeit ist ausgeschlossen. 

(2) 
Kosten und notwendige Auslagen., die einem Amtsträger, einem beauftragten Mitglied oder einem Bewerber bei 
öffentlichen Wahlen durch Ausübung des Amtes, des Auftrages oder der Kandidatur erwachsen, werden auf Antrag 
mit entsprechenden Nachweisen erstattet. 

(3) 
Höhe und Umfang der Erstattungen werden vom Bundesvorstand und von den Landesverbänden für ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich einheitlich geregelt. Abweichende Regelungen der nachgeordneten Gliederungen 
dürfen die Regelungen des Landesverbandes nicht überschreiten . 

. . \ 

,) . 
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DiepaalB 

Beitrags- und Finanzordnung der Partei 

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz. Elitenförderung und basisdemokratische 

Initiative (Die PARTEI) Bundesverband - vom 9. November 2004 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die zur Erfüllung der Aufgaben der PARTEI erforderlichen Mittel werden auf

gebracht durch: Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuwendungen aus öffentlichen 

Mitteln aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und sonstige Einnahmen. 

(2) Das Geschäftsjahr der Partei ist jeweils das Kalenderjahr. 

§ 2 Mitgliedsbeiträge 

(1) Jedes Mitglied der Partei soll einen regelmäßigen Beitrag entrichten. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist für jedes Jahr jeweils zum 01.01. eines Jahres fällig 

und unaufgefordert zu entrichten. Der Entrichtung des Mitgliedsbeitrages 

steht die Erteilung einer Einzugsermächtigung an den Bundesverband gleich. 

(3) Die Höhe des Jahresbeitrages wird durch den Bundesvorstand festgelegt. Er 

soll EUR 10,00 nicht unterschreiten. Bei Eintritt in die PARTEI während des 

laufenden Jahres ist ein anteiliger Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die frei

willige Leistung eines höheren Beitrages ist zulässig. 

(4) Der Bundesvorstand gewährt Schülern, Auszubildenden, Studenten, Zivil

und Wehrdienstleistenden, Arbeitslosen und Rentnern auf deren Antrag hin 

eine Beitragsermäßigung um 50%. In anderen sozialen Gründen des Ein

zelfalls kann der Bundessvorstand auf Antrag über eine Reduzierung, 

Stundung oder Erlaß des Beitrages entscheiden. 

§ 3 Spenden 

(1) Der Bundesverband und die nachgeordneten PARTEI-Untergliederungen sind 

berechtigt, Spenden anzunehmen. Ausgenommen sind solche Spenden, die 

im Sinne von § 25 Parteiengesetz unzulässig sind. 

Seite 1 von 2 



L 

(2) Spenden an einen oder mehrere Gebietsverbände, deren Gesamtwert EUR 
10.000,- übersteigt, sind im Rechenschaftsbericht des Gebietsverbandes, der 
sie vereinnahmt hat, unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Spenders/der Spenderin zu verzeichnen. 

(3) Spendenbescheinigungen werden im Falle der Anerkennung der PARTEI oder 
der jeweiligen Untergliederung durch das zuständige Finanzamt vom 
Bundesverband den Spendern erteilt. Auf unterer Ebene sind die Spenden
bescheinigungen vom Vorsitzenden oder einem stellvertretenden Vorsitzenden 
und dem Finanzbeauftragten/Schatzmeister zu unterzeichnen. 

§ 4 Die Verteilung des Finanzaufkommens 

(1) Vom Aufkommen der Mitgliedsbeiträge stehen dem Bundesverband 75 vom 
Hundert und den Landesverbänden 25 vom Hundert zu. 

(2) Sachspenden stehen dem Gebietsverband zu, dem sie zugedacht sind. 

(3) Geldspenden an den Bundesverband verbleiben diesem vollständig. 

(4) Zweckgebundene Geldspenden an Landesverbände oder ihnen nachgeordnete 
Untergliederungen sind nur bis EUR 2.500,-- pro Spender und Jahr zulässig. 

(s) Andere Geldspenden werden vom Bundesverband vereinnahmt. Über ihre 
Verteilung zwischen dem Bundesverband und seinen Untergliederungen ent
scheidet der Bundesvorstand. 

(4) Das Aufkommen aus der Wahlkampfkostenerstattung steht dem jeweils 
beteiligten Landesverband zu. Hat der Bundesverband den entsprechenden 
Wahlkampf unterstützt, so ist er verhältnismäßig zu beteiligen. 

§ 5 Buchführung & Rechenschaftbericht 

Der Bundesvorstand und die Landesverbände sind zur Buchführung verpflichtet, 
diese hat den Vorschriften des Parteiengesetzes (PartG) zu entsprechen. Glei
ches gilt für den jährlichen Rechenschaftsbericht. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Finanz- und Beitragsordnung wurde am 9. November 2004 vom Bundes
vorstand und der Gründungsversammlung einstimmig beschlossen. Sie wird 
zudem im Jahre 2005 dem ersten Bundesparteitag vorgelegt werden. 
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PROGRAMM DES BUNDESVERBANDES DER PARTEI 

»Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative« 
- DIE PARTEI -

Vom 31. Juli 2004 

PRÄAMBEL 

Wir, die Mitglieder der PARTEI, stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik. 
Ausgehend von den Werten des Grundgesetzes und auf der Basis unserer Grundwerte 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wollen wir in unserer politischen Arbeit die Grund
lagen dafür schaffen, mit anderen zusammen das Ziel einer wirklich menschlichen, das 
heißt friedlichen und gerechten Gesellschaft anzustreben und zu verwirklichen. 

Freiheit 

Freiheit als Grundwert bedeutet für uns die größtmögliche Entfaltung der Möglichkeiten jedes einzelnen 
Bürgers wie auch die größtmögliche Entfaltung der Möglichkeiten der Gemeinschaft. Freiheit findet in 
Verantwortung vor dem Mitmenschen statt. Ihre Schranken findet die Freiheit des einzelnen deshalb 
dort, wo die Freiheit des anderen berührt ist. Unser Ziel ist ein Gemeinwesen, in dem sich jeder 
seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß entwickeln kann und sich seiner Verantwortung für die 
Gesellschaft bewußt ist. 

Gleichheit 

Gleichheit als Grundwert verkörpert für uns mehr als nur die Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz. Gleichheit ist zutiefst verbunden mit dem Kerngedanken der Gerechtigkeit, an dem sie sich 
jederzeit messen lassen muß. Es darf nicht sein, daß in unserer Gesellschaft die Herkunft über den 
beruflichen Erfolg entscheidet. Gerechtigkeit als gesellschaftliches Ziel erfordert deshalb den Ausgleich 
sozialer Unterschiede, den Abbau von Privilegien und wirkliche Chancengleichheit. Unser Ziel ist eine 
Gesellschaft, in der individuelle Leistung ohne Ansehen der Person gefördert und belohnt wird. 

Briiderlichkeit 

Der Grundwert der Brüderlichkeit bedeutet für uns unbedingte Solidarität mit den Schwachen, Alten, 
Kranken, den nachwachsenden Generationen und der Umwelt. Ohne soziale Sicherheit und besonderen 
Schutz istfür diejenigen, die Leistung nicht aus eigener Kraft erbringen können, kein menschenwürdiges 
Leben möglich. Unser Ziel ist ein Gemeinwesen, das seine Mitglieder in Krisensituationen nicht alleinläßt 
und das auf dem Weg in die Zukunft niemanden zurückläßt. 

B U N D E S V E R B,A N D 
i 

Mauerstr.23 • 10117Berlin 

info@die-partei.de 
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Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit 

Statt Schritte zum Abbau der Arbeitslosigkeit vorzuschlagen, ist die Agenda 2010 ein Programm zur 
Bekämpfung der Arbeitslosen. Die SPD-geführte Regierung hebt hervor, die Zeit- und Leiharbeit von 
bürokratischen Beschränkungen befreit und die Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung verlängert 
zu haben. Für den Arbeitsmarkt fordert sie mehr Beweglichkeit und Flexibilisierung. Die Rürup-Kom
mission will das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöhen. Das Ministerium für Arbeit und 
Wirtschaft will Feiertage abschaffen und Urlaub reduzieren. 

Jede Verlängerung der Arbeitszeit, jede Maßnahme der Flexibilisierung und Ausweitung der Zeit- und 
Leiharbeit führt zur weiteren Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Maßnahmen, die Normalarbeitsplätze 
zerstören und dafür Billigjobs schaffen, reißen neue Löcher in die Sozialkassen. Derart Beschäftigte 
haben keine wirksame Alterssicherung - was der Gesellschaft weitere Kosten aufbürdet. 

In der Vergangenheit konnten allein größere Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohn- und Gehalts
ausgleich die massenhafte Erwerbslosigkeit reduzieren. Notwendig ist die gesetzliche Einführung 
einer Regelarbeitszeit von 35 Stunden pro Woche, eine enge Begrenzung von Überstunden und die 
Umwandlung befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete. Eine breit angelegte Kampagne für eine 
weitreichende Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich ist das 
Ziel unserer Partei. 

Gerechter Ausgleich zwischen Arm & Reich 

Alle Menschen haben das Recht, sozial gleichberechtigt in Würde und Selbstbestimmung zu leben. Wir 
kämpfen für eine gerechte Verteilung der Güter und gleiche Lebenschancen für alle. 
Wir engagieren uns besonders für 

- die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau 
- eine gesicherte und bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle 
- ein Bildungssystem, das allen offen steht und Chancengleichheit fördert 
- die Umverteilung von Arbeit und Reichtum 
- ein offenes und gleichberechtigtes Miteinander von Deutschen und Ausländern 

Nachhaltige Reform des Gesundheitssystems 

Kaum ein Patient kennt in Deutschland die Kosten seiner Behandlung, es gibt keine Transparenz. 
Krankenkassen und Ärzteverbände bilden Preiskartelle, vernünftiger Wettbewerb wird systematisch 
verhindert. Die normalen Ausgleichsmechanismen zwischen Angebot und Nachfrage funktionieren 
nicht: Meist bestimmt allein der Arzt, ob und wieviel geröntgt, geschnitten, gemessen wird. Für viele ist 
das deutsche Gesundheitswesen ein Grund, sich die Hände zu reiben. Deutsche werden doppelt so oft 
durchleuchtet wie Niederländer, sie gehen dreimal öfter zum Arzt als die Schweden und schlucken in 
ihrem Leben fast zweimal so viel an Medikamenten wie Norweger- ohne daß ihr Gesundheitszustand 
deswegen besser wäre. Eine Verschwendung ungeahnten Ausmaßes. 

Wir streben eine nachhaltige Reform des Gesundheitswesens an: Jeder Bürger muß Zugang zu 
den gleichen, medizinisch notwendigen Behandlungen haben, jeder muß seiner Leistungsfähigkeit 
entsprechend dafür bezahlen. Armut darf nicht länger ein Krankheitsrisiko sein! 

Seite 2 von 5 



Stopp dem Raubbau an unserem Planeten 

Atomkraftwerke, gentechnisch veränderte Lebensmittel, Transitlawine und besonders Tierschutz sind 
vielen Menschen wichtig. Trotzdem haben es die Regierungen der letzten Jahrzehnte versäumt. die 
Bedürfnisse der Menschen in diesem Land nach intakter Umwelt und Natur ernst zu nehmen. 

DIE PARTEI bekennt sich zur Nachhaltigkeit im Umwelt-, Natur- und Tierschutz: Nur sorgsamer und 
bewußter Umgang mit natürlichen Ressourcen und Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser und Nahrungs
mittel sichern unsere Existenz in der Gegenwart sowie die Zukunft unserer Kinder. 
Nachhaltigkeit geht aber über den Umweltschutzgedanken hinaus und zieht sich durch alle politischen 
und gesellschaftlichen Bereiche. Zukünftigen Generationen wollen, ja müssen wir dieselben Chancen 
auf ein selbstbestimmtes Leben in einer intakten Umwelt ermöglichen. 

Für uns bedeuten moderner Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung mehr als beispielsweise der 
Einbau von Filtern in Kraftwerke. Moderner Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung bedeuten 
weder Verzicht noch Askese. Moderner Umweltschutz fördert Innovationen. Moderner Umweltschutz 
schafft Arbeitsplätze. Moderner Umweltschutz schafft neue Exportchancen für unsere Wirtschaft. 
Moderner Umweltschutz belebt den Tourismus. Moderner Umweltschutz stärkt den ländlichen Raum. 
Und Umweltschutz, wie wir ihn verstehen, bringt vor allem eines: Mehr Lebensqualität für die Menschen 
in Deutschland. 

Wir wollen, daß Deutschland im Umweltschutz eine internationale Vorreiterrolle einnimmt. Deutschland 
soll Umweltmusterland werden. Dies betrifft neben einer vorbildlichen Umweltpolitik auch ein umwelt
politisch engagiertes Agieren unseres Landes in den Gremien der EU und im Rahmen internationaler 
Verhandlungen. 

Mehr Demokratie: Plebiszitäre Elemente auf Bundesebene 

Das Thema Volksbegehren und Volksentscheide begleitet die politische Diskussion in der Bundesrepublik 
seit über 50 Jahren. Grundgedanke ist, den Bürgerinnen und Bürgern mehr politische Mitsprache bei 
politischen Entscheidungen und vor allem politische Teilhabe bei Gesetzen und Rechtsverordnungen zu 
geben. Der Parlamentarische Rat hatte bei den Beratungen über das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in den Jahren 1948/1949 das Thema sehr restriktiv behandelt und so gut wie keine 
plebiszitären Elemente in die Verfassung aufgenommen. 

In den damaligen Beratungen wurde immer wieder auf die Ereignisse in den letzten Jahren der Weimarer 
Republik verwiesen und geäußert, nicht zuletzt die starken Plebiszitmöglichkeiten in der Reichsverfas
sung wie auch die Direktwahl des Reichspräsidenten hätten den Boden für demagogische Strömungen 
bereitet und letztlich dem Aufstieg des Nationalsozialismus Vorschub geleistet. In den Jahren bis 1989 
gelang es nicht, diese Situation zu verändern. 

Die meisten Bundesländer haben inzwischen in ihre Landesverfassungen die Möglichkeiten von Volks
initiativen und Volksbegehren eingebaut. Das Prozedere ist überall ähnlich: Auf eine Volksinitiative 
{in den vergangenen Jahrzehnten häufig von Bürgerinitiativen angestoßen) wird ein Volksbegehren · 
eingeleitet. Wird dieses von genügend Bürgern unterstützt, ist der Landtag gezwungen, sich mit dem 
Gesetz zu befassen. Verabschiedet dieser das Gesetz nicht, dann ist ein Volksentscheid möglich, bei 
dem die Mehrheit der Bürger über Annahme oder Ablehnung entscheidet. In der Praxis kam es bereits 
häufiger vor, daß das jeweilige Landesparlament ein eigenes Gesetz formuliert und es gemeinsam mit. 
dem aus dem Volksbegehren stammenden Gesetz zur Abstimmung gestellt hat. Im Jahr 2001 gab es 
in den Ländern insgesamt 28 derartige direktdemokratische Verfahren. 
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Wir wollen, daß solche plebiszitären Elemente auch auf Bundesebene eingeführt werden! Wir streben 
dabei ein dreistufiges Verfahren an: 

1. eine Volksinitiative, mit der 400 000 Wähler die Beratung eines Gesetzes im Parlament erreichen 
können; 

2. ein Volksbegehren, für das fünf Prozent der Wahlberechtigten - etwa drei Millionen Bürgerinnen 
und Bürger- erforderlich sind; 

3. ein Volksentscheid, der automatisch folgt, wenn der Bundestag das Volksbegehren ablehnt. Ein 
solcher Volksentscheid ist gültig, wenn 20 Prozent der wahlberechtigten (bei Verfassungsänderungen 
40 Prozent) Bürger teilnehmen. 

Wir wollen das Grundgesetz so ergänzen, dass neben den in der Regel alle vier Jahre stattfindenden 
Bundestagswahlen auch über wichtige Sachfragen entschieden werden kann. Damit sollen die 
Bürgerinnen und Bürger mehr Rechte erhalten, allerdings auch mehr Verantwortung übernehmen. Wir 
gehen davon aus, daß schon die Möglichkeit von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden 
eine heilsame Rückwirkung auf das parlamentarische Leben und besonders auf die Bürgernähe parla
mentarischer Entscheidungsprozesse haben wird. Das, was wir anstreben, ist in den 16 Bundes! ändern 
schon längst Realität: Die Länder haben damit ganz offensichtlich gute Erfahrungen gemacht. Sie 
nutzen diese Instrumente dann, wenn es ihnen notwendig erscheint. In keinem Fall gibt es Bestrebungen 
irgendeiner Partei, diese Rechte wieder einzuschränken. Wir wollen, daß diese Möglichkeiten auch auf 
Bundesebene geschaffen werden. 

Ratifizierung des Grundgesetzes durch das Volk 

»Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.« Das ist der 
genaue Wortlaut des Grundgesetzes aus Artikel 20 Absatz 1. Weiter heißt es in Artikel 20 Absatz 2: 
»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt.« 
Alle Staatsgewalt muß also nach der Definition des Grundgesetzes vom Volke ausgehen, somit müssen 
Legislative, Exekutive und Judikative unmittelbar oder aber doch zumindest mittelbar vom Volk legitimiert 
sein. So schreibt es das Grundgesetz vor. 

Dennoch bleiben Fragen offen. In der Präambel des Grundgesetzes steht seit 1949: » ... hat sich das 
deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.« Hat das 
deutsche Volk sich damals wirklich dieses Grundgesetz gegeben? Oder war es nicht vielmehr so, 
daß aufgrund des Auftrages der alliierten Militärgouverneure von Frankreich, Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten dieses Grundgesetz aus der Taufe gehoben wurde? Und hatte denn das deutsche 
Volk seit 1949 überhaupt jemals die Möglichkeit, über das Grundgesetz zu entscheiden? Kann das 
Grundgesetz überhaupt im verfassungsrechtlichen Sinne als eine gültige Verfassung gelten, wurde es 
doch schließlich dem deutschen Volke oktroyiert? 

Die eindeutige Antwort ist nein. 

Erhebliche Zweifel bestehen hinsichtlich der demokratischen Legitimation des Grundgesetzes. Weder 
war der Parlamentarische Rat ermächtigt, das Grundgesetz zu verabschieden (er kam nur durch eine 
indirekte Wahl zustande und kann schon deshalb nicht als Volksvertretung anerkannt werden), noch 
kann und darf in der Zustimmung der Länderparlamente eine entsprechende Legitimation gesehen 
werden: Die jeweils gültigen Landesverfassungen erlaubten zwar den Anschluß des jeweiligen Landes 
an einen übergeordneten Zentralstaat, jedoch nicht seine Gründung. 
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DIE PARTEI fordert deshalb die Ratifikation des Grundgesetzes, unserer Verfassung, durch das Volk; 
idealerweise nach einer intensiven, alle gesellschaftlichen Schichten einbeziehenden Diskussion über 
die Fundamente unserer Republik. Ein modernes Leitbild unseres Staates soll so entstehen. 

Ebenso fordert DIE PARTEI eine Volksabstimmung über die Verfassung der Europäischen Union. Nachdem 
alle unsere Nachbarländer eine solche Volksabstimmung beschlossen haben und demnächst durchführen 
werden, sollten wir nicht abseits stehen. 

Neugliederung des Bundesgebietes 

Die Neugliederung des Bundesgebietes ist der einzige Fall, in dem das Grundgesetz (Artikel 29) einen 
Volksentscheid vorsieht. Wir streben die Verringerung der Anzahl der Bundesländer auf maximal acht 
durch einen solchen Volksentscheid an. Die fünf Länder Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Branden
burg und Mecklenburg-Vorpommern sollen dabei zu einem starken Ost-Bundesland zusammengefaßt 
werden. Um wirtschaftliche Impulse zu erzeugen, soll dieses neue, starke Bundesland eine Sonder
bewirtschaftungszone (SBZ) bilden. Niedrige Steuersätze, flexible arbeitsrechtliche Regelungen und 
eine entbürokratisierte und gestraffte Verwaltung sollen den Aufschwung vorantreiben. 

Diese Sonderbewirtschaftungszone (SBZ)) soll auch ba~lich vom Rest der Bundesrepublik getrennt 
werden. Auf diese Weise soll unserer modernen, fortschrittlichen und zukunftsweisenden Idee einer 
solchen Zone Nachdruck verliehen werden. 
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